
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Zeichen: Unser Zeichen: Datum: 

ssch PI-2022-114 09.03.2022 

 

Stadt Wedel: Bebauungsplan Nr. 30 „Rosengarten“, 4. Änderung „Teilbereich Mitte“  
Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 i.V.m. § 13 a Abs. 2 BauGB  
Hier: Stellungnahme des BUND-Landesverbandes SH 
 

Sehr geehrter Herr Schützner, 

wir vom BUND bedanken uns für die Übersendung der Unterlagen. 

Begründung 

Die geplante Gebäudehöhe mit 13 Stockwerken ist für eine Stadt wie Wedel nicht unerheblich. Das 

Plangebiet liegt zudem südlich vom Bereich der Wedeler Au als FFH‐Gebiet „Schleswig‐holsteinisches 

Elbästuar und angrenzende Flächen“ (FFH DE 2323‐392) im Übergang zum Landschaftsfenster. Daher 

sollten die Auswirkungen der Gebäudehöhe auf die Landschaft thematisiert und bewertet werden. 

Eine dezidierte Stellungnahme zu den Themen Artenschutz, Wasser und Immissionsschutz können wir 

erst nach der Vorlage der entsprechenden Gutachten abgeben. 

Gemäß § 202 BauGB i.V. m. § 12 BBodSchV ist Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zustand zu 

erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen. Zum Schutz des Bodens fehlt ein 

Bodenschutzmanagement. 

Wir bitten um Zusendung des Abwägungsprotokolls. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Marina Quoirin-Nebel 
f. d. BUND SH  
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